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Bitte aktivieren Sie JavaScript!
Im gelben Balken: Schaltfläche "Optionen" - "JavaScript für dieses Dokument aktivieren" 
 
S'il vous plaît activer JavaScript!
Dans la barre jaune: "Options" - "Activer la fonction JavaScript pour ce document"
 
Si prega di abilitare JavaScript!
Nella barra di colore giallo: "Opzioni" - "Abilita codice JavaScript per il documento" 
 
Neuer LRAO
Erneuerung LRAO-Berechtigungen
Mutation Berechtigungen
Deaktivierung LRAO-Berechtigungen
Bund, mit BAB-Client vom BIT
Bund, ohne BAB-Client vom BIT
Bundesnahen Organisationen (z.B. Kantone, Gemeinde, Polizei)
CC PKI, VBS Vtg
Mitarbeitende CC PKI
LRA-Officer VBS
KeyRecovery Officer VBS
Mitarbeitende Helpdesk FUB
Mutation Berechtigung hinzufügen
Mutation Berechtigung entfernen
Mutation Berechtigung für AdminAccount hinzufügen
Mutation Berechtigung für AdminAccount entfernen
Zusätzliche Berechtigung Fremdamt hinzufügen
Zusätzliche Berechtigung für Admin-Account Zertifikate (A-Accounts)
Angaben zum LRA-Officer (Müssen mit dem Eintrag im AdminDir übereinstimmen)
Nachname:
Vorname:
Suffix:
E-Mail:
Ausstellberechtigungen für (Dep. / Amt) (eigenes Amt und max. 1 Fremdamt pro Formular):
◀
: YU7K3P
Folgende Anforderungen müssen erfüllt sein, bevor der Antrag bearbeitet werden kann:
Gibt es einen nachfolgenden LRA-Officer?
Der noch aktive LRA-Officer verpflichtet sich, seinem Nachfolger die Kundendossiers und das Journal zur Aufbewahrung zu übergeben. Sollte das nicht möglich sein, müssen die Unterlagen der SG-PKI zur Archivierung übergeben werden. Sofern eine separate LRA-Officer-Smartcard vorhanden ist, soll diese durch mehrmalige Falscheingabe des PIN gesperrt und dann an SG-PKI zurückgesandt werden.
Allgemeine Nutzungsbedingungen für den LRAO
Vertraulichkeitserkärung
Der Antragsteller verpflichtet sich mit seiner Unterschrift, die Smartcard und das zugehörige Passwort vertraulich zu behandeln und die im Rahmen seiner Arbeit als LRA-Officer erhaltenen, personenbezogenen Informationen nicht an Dritte und intern nur an die Mitarbeiter weiterzugeben, welche zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt unmittelbaren Zugriff auf diese Informationen benötigen. Mitarbeiter mit LRAO-Funktion sind, soweit dies nicht bereits in ihrem Arbeitsvertrag festgelegt ist, zur Geheimhaltung zu verpflichten. Von den zu bearbeitenden Daten und Informationen sind weder vollständige noch auszugsweise Kopien anzufertigen.
Der LRA-Officer ist verpflichtet, bei Amtsaufgabe das Zertifikat revozieren zu lassen. Die vorliegende Erklärung ist auch nach der Amtsaufgabe als LRA-Officer und nach Austritt derselben Person wirksam.
Es gelten für das LRA-Officer Zertifikat die «Benutzervereinbarung und Nutzungsbedingungen für LRA-Officer der SG-PKI» sowie die «Guidelines zu LRAO-Zertifikaten der Swiss Government PKI» und die «Swiss Government PKI Registrierrichtlinien Klasse B». Mit seiner Unterschrift bestätigt der angehende LRA-Officer, gemäss der geltenden CP/CPS der SG-Root CA I alle in diesen Dokumenten vorhandenen Vorschriften und Verfahren, gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben und vollständig einzuhalten. 
Die LRAO-Berechtigung wird explizit auf ein bestehendes Authentifikationszertifikat aus einem gültigen Triplet der Zertifikate Klasse B des LRAO erteilt. Deshalb wird bei einem Renewal seiner Zertifikate Klasse B die Berechtigung ungültig und der LRAO muss eine Erneuerung beantragen für die erneute Erteilung der Berechtigung auf das neue Zertifikat.
: YU7K3P
◀
Separate Karte?
*
Erforderlich
*
*
Obligatoire
*
*
Richiesto
*
Bemerkungen
Unterschrift Antragsteller
Der BAB Account (vorname.nachname@bit.admin.ch) wird bei Deaktivierung gesperrt und später gelöscht, allfällig gespeicherte Daten und der Stand der Schulung und Weiterbildung sind nach der Deaktivierung nicht mehr zugänglich. Weiterhin benötigte Daten, wie z.B. Journale, Ausbildungszertifikate, müssen vorgängig an die geeignete Stelle übergeben werden. 
Ø         
Ø         
Ø         
Antragsteller (Nachname, Vorname)  
Datum
Elektronische Signatur
Unterschrift
* Es werden nur Signaturen der SG-PKI akzeptiert
Bestätigung Deaktivierung LRAO
Der ISBO bzw. der PKI-Verantwortliche der Behörde bestätigt, dass er die Deaktivierung der LRAO-Berechtigungen für den obengenannten LRA-Officer zur Kenntnis genommen hat und dass die Dienstleistung der Ausstellung von Zertifikaten in geeigneter Weise für die betroffene Organisationseinheit weiterhin gewährleistet ist.
Nachname, Vorname
Datum
Elektronische Signatur    
Unterschrift    
* Es werden nur Signaturen der SG-PKI akzeptiert
Vertrauenswürdigkeitsprüfung
Die Behörde ergreift die im gesetzlichen Rahmen erlaubten sowie ihr zumutbaren Massnahmen, um die Vertrauenswürdigkeit und Integrität des Kandidaten/ der Kandidatin zu überprüfen. Die SG-PKI empfiehlt der Behörde die Durchführung folgender Massnahmen:
·     Personensicherheitsprüfung gemäss Artikel 10 der Verordnung über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV, SR 120.4) bei der Fachstelle PSP des VBS.
und/oder
·     Vornahme eigener Massnahmen zur Überprüfung der Vertrauenswürdigkeit, wie beispielsweise:
Ø         Kontrolle der Identität des Kandidaten/ der Kandidatin (Pass oder Identitätskarte);
Ø         Überprüfung von geschäftlichen und/oder privaten Referenzen des Kandidaten/ der Kandidatin;
Ø         Verifizierung der Vollständigkeit und Schlüssigkeit des Lebenslaufs des Kandidaten/ der Kandidatin;
Ø         Kontrolle der referenzierten akademischen und beruflichen Qualifikationen;
Ø         Überprüfung von Betreibungs- und Strafregisterauszügen.
·     
        
·     
Ø         
Ø         
Ø         
Ø         
Ø         
Bestätigung der Behörde
Die unterschriftsberechtigte Person der Behörde bestätigt gegenüber der SG-PKI, die Vertrauenswürdigkeit des Kandidaten/ der Kandidatin gemäss obenstehender Empfehlung oder auf vergleichbare Art und Weise überprüft zu haben. Sie stuft den Kandidaten/ die Kandidatin als vertrauenswürdig und integer ein und bestätigt zudem, dass er/ sie über die notwendigen Kompetenzen zur Ausübung der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit als LRA-Officer verfügt. Mitarbeitende mit LRAO-Funktion sind, soweit dies nicht bereits in ihrem Arbeitsvertrag festgelegt ist, zur Geheimhaltung zu verpflichten.
Funktion der unterzeichnenden Person
Nachname, Vorname
Datum
Elektronische Signatur
Unterschrift
* Es werden nur Signaturen der SG-PKI akzeptiert
Bestätigung Fremdamt
Ø         
Ø         
Ø         
 
Zu berechtigendes Amt bzw. Verwaltungseinheit
Funktion der unterzeichnenden Person
Nachname, Vorname  
Datum
Elektronische Signatur
Unterschrift
* Es werden nur Signaturen der SG-PKI akzeptiert
Bestätigung Berechtigung Admin-Accounts
Für die Zuteilung von Berechtigungen für A-Accounts (nur BV-intern) ist die Unterschrift des ISBD einzuholen (Berechtigung gilt immer für das gesamte Departement).  Der ISBD bestätigt gegenüber der SG-PKI, dass der obengenannte LRAO die Berechtigung erhalten soll, um Administratoren-Zertifikate für das unten erwähnte Departement auszustellen.
Zu berechtigendes Departement
Nachname, Vorname
Datum
Elektronische Signatur des ISBD
Unterschrift des ISBD
* Es werden nur Signaturen der SG-PKI akzeptiert
11.0.9.20211027.1.12.2
Klasse B: Antrag LRA-Officer
Neuer LRAO
Erneuerung LRAO-Berechtigungen
Mutation Berechtigungen
Deaktivierung LRAO-Berechtigungen
Bund, mit BAB-Client vom BIT
Bund, ohne BAB-Client vom BIT
Bundesnahen Organisationen (z.B. Kantone, Gemeinde, Polizei)
CC PKI, VBS VTG
Mitarbeitende CC PKI
LRA-Officer VBS
KeyRecovery Officer VBS
Mitarbeitende Helpdesk FUB
Mutation, Berechtigung hinzufügen
Mutation, Berechtigung entfernen
Mutation, Berechtigung für AdminAccount hinzufügen
Mutation, Berechtigung für AdminAccount entfernen
Zusätzliche Berechtigung Fremdamt hinzufügen
Zusätzliche Berechtigung für Admin-Account Zertifikate (A-Accounts)
Angaben zum LRA-Officer (Müssen mit dem Eintrag im AdminDir übereinstimmen)
Nachname:
Vorname:
Ausstellberechtigungen für (Dep. / Amt) (eigenes Amt und max. 1 Fremdamt pro Formular):
Folgende Anforderungen müssen erfüllt sein, bevor der Antrag bearbeitet werden kann:
Gibt es einen nachfolgenden LRA-Officer?
Ja
Nein
Name des Nachfolgers:
Der noch aktive LRA-Officer verpflichtet sich, seinem Nachfolger die Kundendossiers und das Journal zur Aufbewahrung zu übergeben. Sollte das nicht möglich sein, müssen die Unterlagen der SG-PKI zur Archivierung übergeben werden. Sofern eine separate LRA-Officer-Smartcard vorhanden ist, soll diese durch mehrmalige Falscheingabe des PIN gesperrt und dann an SG-PKI zurückgesandt werden.
Allgemeine Nutzungsbedingungen für den LRAO
Vertraulichkeitserklärung
Der Antragsteller verpflichtet sich mit seiner Unterschrift, die Smartcard und das zugehörige Passwort vertraulich zu behandeln und die im Rahmen seiner Arbeit als LRA-Officer erhaltenen, personenbezogenen Informationen nicht an Dritte und intern nur an die Mitarbeiter weiterzugeben, welche zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt unmittelbaren Zugriff auf diese Informationen benötigen. Mitarbeiter mit LRAO-Funktion sind, soweit dies nicht bereits in ihrem Arbeitsvertrag festgelegt ist, zur Geheimhaltung zu verpflichten. Von den zu bearbeitenden Daten und Informationen sind weder vollständige noch auszugsweise Kopien anzufertigen.
Der LRA-Officer ist verpflichtet, bei Amtsaufgabe die LRAO-Berechtigungen entfernen zu lassen. Die vorliegende Erklärung ist auch nach der Amtsaufgabe als LRA-Officer und nach Austritt derselben Person wirksam.
Es gelten für das LRA-Officer Zertifikat die «Benutzervereinbarung und Nutzungsbedingungen für LRA-Officer der SG-PKI» sowie die «Guidelines zu LRAO-Zertifikaten der Swiss Government PKI» und die «Swiss Government PKI Registrierrichtlinien Klasse B». Mit seiner Unterschrift bestätigt der angehende LRA-Officer, gemäss der geltenden CP/CPS der SG-Root CA I alle in diesen Dokumenten vorhandenen Vorschriften und Verfahren, gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben und vollständig einzuhalten.
Die LRAO-Berechtigung wird explizit auf ein bestehendes Authentifikationszertifikat aus einem gültigen Triplet der Zertifikate Klasse B des LRAO erteilt. Deshalb wird bei einem Renewal seiner Zertifikate Klasse B die Berechtigung ungültig und der LRAO muss eine Erneuerung beantragen für die erneute Erteilung der Berechtigung auf das neue Zertifikat.
Ablaufdatum des berechtigenden Zertifikats Klasse B:
BIT Suffix für BAB:
Separate Karte?
Ja
Nein
Bemerkungen
Unterschrift Antragsteller
Der BAB Account (vorname.nachname@bit.admin.ch) wird bei Deaktivierung gesperrt und später gelöscht, allfällig gespeicherte Daten und der Stand der Schulung und Weiterbildung sind nach der Deaktivierung nicht mehr zugänglich. Weiterhin benötigte Daten, wie z.B. Journale, Ausbildungszertifikate, müssen vorgängig an die geeignete Stelle übergeben werden.
Antragsteller (Nachname, Vorname)
Datum
Elektronische Signatur
Elektronisch signieren
Unterschrift
Elektronisch signieren
* Es werden nur Signaturen der SG-PKI akzeptiert
Bestätigung Deaktivierung LRAO
Der ISBO bzw. der PKI-Verantwortliche der Behörde bestätigt, dass er die Deaktivierung der LRAO-Berechtigungen für den obengenannten LRA-Officer zur Kenntnis genommen hat und dass die Dienstleistung der Ausstellung von Zertifikaten in geeigneter Weise für die betroffene Organisationseinheit weiterhin gewährleistet ist.
Nachname, Vorname
Datum
Elektronische Signatur
Unterschrift
* Es werden nur Signaturen der SG-PKI akzeptiert
Vertrauenswürdigkeitsprüfung
Bestätigung der Behörde
Die unterschriftsberechtigte Person der Behörde bestätigt gegenüber der SG-PKI, die Vertrauenswürdigkeit des Kandidaten/ der Kandidatin gemäss obenstehender Empfehlung oder auf vergleichbare Art und Weise überprüft zu haben. Sie stuft den Kandidaten/ die Kandidatin als vertrauenswürdig und integer ein und bestätigt zudem, dass er/ sie über die notwendigen Kompetenzen zur Ausübung der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit als LRA-Officer verfügt. Mitarbeitende mit LRAO-Funktion sind, soweit dies nicht bereits in ihrem Arbeitsvertrag festgelegt ist, zur Geheimhaltung zu verpflichten.
Funktion der unterzeichnenden Person
Nachname, Vorname
Datum
Elektronische Signatur
Unterschrift
* Es werden nur Signaturen der SG-PKI akzeptiert
Bestätigung Fremdamt
Zu berechtigendes Amt bzw. Verwaltungseinheit
Funktion der unterzeichnenden Person
Nachname, Vorname
Datum
Elektronische Signatur
Unterschrift
* Es werden nur Signaturen der SG-PKI akzeptiert
Bestätigung Berechtigung Admin-Accounts
Für die Zuteilung von Berechtigungen für A-Accounts (nur BV-intern) ist die Unterschrift des ISBD einzuholen (Berechtigunggilt immer für das gesamte Departement).

Der ISBD bestätigt gegenüber der SG-PKI, dass der obengenannte LRAO die Berechtigung erhalten soll, um Administratoren-Zertifikate für das unten erwähnte Departement auszustellen.
Zu berechtigendes Departement
Nachname, Vorname
Datum
Elektronische Signatur des ISBD
Unterschrift des ISBD
* Es werden nur Signaturen der SG-PKI akzeptiert
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT
Swiss Government PKI
Zurück
NICHT KLASSIFIZIERT
	Translate to German: 
	Translate to French: 
	Translate to Italian: 
	Reset: 
	Sep: /
	CurrentMasterPage: 
	MasterPageCount: 
	lang: DE
	New LRAO: 
	Renewal LRAO-Rights: 
	Mutation LRAO-Rights: 
	Deactivation LRAO-Rights: 
	Federal with BAB: 
	Federal without BAB: 
	Canton, Munincipality: 
	Employees CC PKI: 
	LRA-Officer VBS: 
	KeyRecovery Officer VBS: 
	Employees Helpdesk FUB: 
	Mutation Add Right: 
	Mutation Remove Right: 
	Mutation Add AdminAccount: 
	Mutation Remove AdminAccount: 
	Add Extra Rights: 0
	Remove AdminAccount: 0
	Last Name: 
	First Name: 
	Help: 
	Suffix: 
	E-Mail: 
	Rights: 
	ffCode: Eindeutiger 6-stelliger Code
	ffInfo: Suffix des eigenen Zertifikats mit der E-Mailadresse Vorname.Nachname@bit.admin.ch. Suffix kann im Zertifikat als Teil des CN im Telefonbuch nachgeschaut werden
	ffExample: z.B.
	Yes: 
	No: 
	Successor Name: 
	Expiration Date of Certificate: 
	txtBITSuffix: 
	Agree Accept: 0
	Remarks: 
	ffAuthorizedToSignDeacTitle: Unterschriftsberechtigt bei Deaktivierung eines LRAO sind:
	ffAuthorizedToSignDeacFed: der LRA-Officer selbst, Vorgesetzte des betroffenen LRA-Officers, Personaldienst, ISBO, ISBD sowie Fachverantwortliche der SG-PKI
	ffAuthorizedToSignDeacCanton: der LRA-Officer selbst, Vorgesetzte des betroffenen LRA-Officers, Personaldienst, PKI-Verantwortliche der Verwaltungseinheit, Sicherheitsbeauftragte von kantonalen Ämtern sowie Fachverantwortliche der SG-PKI
	ffAuthorizedToSignDeacCCPKI: der LRA-Officer selbst, Vorgesetzte des betroffenen LRA-Officers, Personaldienst, ISBO, ISBD, die Leitung CC PKI sowie Fachverantwortliche der SG-PKI
	Last Name, First Name: 
	Date Signed: 
	ckDigitalSignature: 1
	Digital Signature: 
	ffTrustBodyIntro: Die Behörde ergreift die im gesetzlichen Rahmen erlaubten sowie ihr zumutbaren Massnahmen, um die Vertrauenswürdigkeit und Integrität des Kandidaten/ der Kandidatin zu überprüfen. Die SG-PKI empfiehlt der Behörde die Durchführung folgender Massnahmen:
	ffTrustBodyFirst: Personensicherheitsprüfung gemäss Artikel 10 der Verordnung über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV, SR 120.4)bei der Fachstelle PSP des VBS.
	ffTrustBodyAndOr: und/oder
	ffTrustBodySecond: Vornahme eigener Massnahmen zur Überprüfung der Vertrauenswürdigkeit, wie beispielsweise:
	ffTrustBodySecond-1: Kontrolle der Identität des Kandidaten/ der Kandidatin (Pass oder Identitätskarte);
	ffTrustBodySecond-2: Überprüfung von geschäftlichen und/oder privaten Referenzen des Kandidaten/ der Kandidatin;
	ffTrustBodySecond-3: Verifizierung der Vollständigkeit und Schlüssigkeit des Lebenslaufs des Kandidaten/ der Kandidatin;
	ffTrustBodySecond-4: Kontrolle der referenzierten akademischen und beruflichen Qualifikationen;
	ffTrustBodySecond-5: Überprüfung von Betreibungs- und Strafregisterauszügen.
	Office or Administrative Unit to be Authorized: 
	ffIntro: Sofern Berechtigungspfade mehrerer Ämter beantragt werden, müssen die Unterschriftsberechtigten von jedem beantragten Amt unterschreiben.
	ffAuthIntro: Unterschriftsberechtigt sind:
	ffAuth1: auf Amtsebene: ISBO, sowie Fachverantwortliche der SG-PKI
	ffAuth2: auf Departements Ebene: ISBD, sowie Fachverantwortliche der SG-PKI
	ffAuth3: auf kantonaler Ebene, Gerichte: PKI-Verantwortliche der Verwaltungseinheit, Sicherheitsbeauftragte des Amtes, sowie Fachverantwortliche der SG-PKI
	ffConc: Die unterschriftsberechtigte Person der Behörde bestätigt gegenüber der SG-PKI, dass der obengenannte LRAO die Berechtigung erhalten soll, um Zertifikate für das unten erwähnte Amt auszustellen.
	Office or Administrative Unit to be Authorized: 



